
Allgemeine Kohärenzkriterien/Mindestkriterien LEADER-Entwicklungsstrategie Leipziger Muldenland in der Fassung vom 17.12.2015 (1. Änderung)

Kohärenzkriterium 

= Mindestkriterium
Was bedeutet das? Woran wird es bewertet?

Unionspriorität P 1: Förderung von Wissenstransfer und 

Innovation in der Land- und Forstwirtschaft und den ländlichen 

Gebieten

UP 2: Verbesserung der Lebensfähigkeit der 

landwirtschaftlichen Betriebe und der Wettbewerbsfähigkeit 

aller Arten von Landwirtschaft in allen Regionen und 

Förderung innovativer landwirtschaftlicher Techniken und der 

nachhaltigen Waldbewirtschaftung

UP 3: Förderung einer Organisation der Nahrungsmittelkette, 

einschließlich der Verarbeitung und Vermarktung von 

Agrarerzeugnissen, des Tierschutzes und des 

Risikomanagements in der Landwirtschaft

UP 4: Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit 

der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Ökosysteme

UP 5: Förderung der Ressourceneffizienz und Unterstützung 

des Agrar-, Nahrungsmittel- und Forstsektors beim Übergang 

zu einer kohlenstoffarmen und klimaresistenten Wirtschaft

UP 6: Förderung der sozialen Inklusion, der 

Armutsbekämpfung und der wirtschaftlichen Entwicklung in 

ländlichen Gebieten

Handlungsfeld Kooperation & Koordination

Handlungsfeld Siedlungsentwicklung

Handlungsfeld Kommunale Infrastruktur

Handlungsfeld Lokale Wirtschaft

Handlungsfeld Tourismus & marketing

Handlungsfeld Umwelt & Klima

Eine Maßnahme wird unter Beteiligung privaten 

Entwicklungsengagements umgesetzt.

Ein Maßnahme wird unter Einsatz privaten Kapitals umgesetzt.

Eine Maßnahme dient der Erhöhung der Wertschöpfung.

Eine Maßnahme dient der Erhöhung der Stärkung der 

regionalen Identität.

Eine Maßnahme dient der Erhöhung der Steigerung der 

Lebensqualität. 

Eine Maßnahme dient der Erhöhung der Verbesserung der 

Wettbewerbsfähigkeit.

Die Vernetzung erfolgt innerhalb der Region mit verschiedenen 

Akteuren.

Die Kooperation erfolgt mit anderen Regionen/Akteuren 

außerhalb der Region.

C. Verknüpfung zwischen 

den lokalen 

Entwicklungsaktivitäten

Es wird ein Beitrag zu mindestens einem weiteren 

Handlungsziel der LES geleistet.

D. Das Vorhaben unterstützt 

eine technische Innovation 

über den gesetzlichen 

Mindestanforderungen für 

Technik

E. Das Vorhaben unterstützt 

innovative 

Beteiligungsformen unter 

Berücksichtigung von 

Gender Mainstreaming
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A. Aktivierung des 

endogenen privaten 

Entwicklungspotenzials

B. Vernetzungen und 

Kooperationen
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Die Maßnahme dient den 

Zielen des EPLR 2014-

2020.
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Die Maßnahme dient den 

Zielen der LES.
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